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DIR KLARE BLICK i
Herausgegeben vom Schweizerischen Ost-Institut
7. Jahrgang, Nr. 25 Erscheint alle zwei Wochen Bern, 7. Dezember 1966

Der Maulkorb In dieser NummerVerhaftung der
Gruppe um Mihajlov

In seinem offenen Brief an Jules Humbert-Droz,
den wir in der letzten Nummer veröffentlicht
haben, beantwortete Mihajlov den Vorwurf,
warum seine Freunde den Plan zur Gründung
einer Zeitschrift fallen gelassen hätten und statt
dessen lieber für westliche Zeitungen schrieben,
mit der Feststellung, dass die Zeitschrift Mitte

November erscheinen werde, soweit das seine
Freunde betreffe. Dann fuhr er fort:
«Wir werden nun sehr bald erfahren, ob die
jugoslawischen Behörden den Bürger selber
entscheiden lassen, ob er eine Zeitschrift kaufen
und lesen will oder nicht — womit dann die
Weltöffentlichkeit feststellen kann, wieweit die
Sache, für die ich mich einsetze, unsere Gesellschaft

interessiert — oder ob sich die polizeilichen

Massnahmen wiederholen werden.»

Nun hat man es tatsächlich erfahren. In
Jugoslawien sind seine Freunde, Gründungsmitglieder
und Redaktoren der beabsichtigten Zeitung
verhaftet worden. Sie hatten auch jene Erklärung
unterzeichnet, die in der ersten Nummer von
«Slobodan Glas» (Freie Stimme) hätte erscheinen

sollen (siehe Seite 4). Die Ausnahme bild-
det lediglich Leonid Seika, der später zu der
Gruppe gestossen ist. Festgenommen wurden
weiter: Der 28jährige Marijan Batinic, früherer
kommunistischer Jugendführer aus Zagreb, der
35jährige Franjo Zenko, Assistent an der
Universität Zadar, der 34jährige Daniel Ivin,
Mitarbeiter am Institut für die Geschichte der
Arbeiterbewegung in Zagreb, der 35jährige Predrag
Ristic, Architekt in Belgrad.
Nach amtlicher Darstellung ist die Verhaftung
erfolgt, «weil ein begründeter Verdacht besteht,

dass die erwähnten Personen Strafdelikte nach
§117 (Vereinigungen gegen Volk und Staat) und
§118 (feindliche Propaganda) des jugoslawischen
Strafgesetzes begangen haben». Die beiden zitierten

Artikel sehen Minimalstrafen von 5 bis 12
Jahren Gefängnis vor. Der Artikel 117 nimmt
zudem auf weitere Delikte bezug, auf welche in
gewissen Fällen die Todesstrafe steht. Gegen
Mihajlov selbst, der schon im Gefängnis sitzt,
ist auf Grund der gleichen Paragraphen ein
neues Verfahren eingeleitet worden.

Und warum haben sich die Verhafteten der
Uebertretung dieser Artikel schuldig gemacht?
Laut jugoslawischem Pressegesetz ist die Herausgabe

einer neuen Zeitschrift möglich, wenn man
eine Redaktion von mindestens fünf Mitgliedern
gründet und die vorgesehene Publikation bei den
zuständigen Behörden registrieren lässt. Vierzehn

Tage nach Erscheinen der ersten Nummer
muss die Redaktion dem Staatsanwalt ein Exemplar

zustellen. Dieser kann die betreffende Nummer

verbieten, jedoch nicht die Publikation als
solche. Nirgends wird festgehalten, dass die Re-
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der Zeitschrift, welche die Gruppe um
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daktion dem Staatsanwalt vor dem Erscheinen
der Zeitschrift die Manuskripte abliefern sollte.
Die vorgesehene Zeitschrift stand auf dem
Boden von Verfassung und Gesetzen. Aber die Polizei

hat sie gewaltsam verhindert.
Gegen Mihajlov ist ein neues Verfahren eingeleitet
worden. Steht ihm ein ähnlicher Prozess bevor
wie seinerzeit Sinjawskij (Bild)?

Eine jugoslawische Karikatur der «Politika» (Belgrad) verbindet die Verhaftung der Gruppe um Mihajlov
thematisch mit den Säuberungen in der UDBA:
«Hattest du nicht gesagt, Mihajlov, wir könnten jetzt ruhig aufwiegein, weil man sicher vor dem
Staatssicherheitsdienst sei?»
Also eine Warnung vor der Annahme, dass die Säuberung in der Geheimpolizei als grünes Licht für
die Meinungsfreiheit zu betrachten sei.
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